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Ravensburg 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 
2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Ver-

ordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Veröffentlichung vom: 

1. April 2025 

 

Name des Produkts: PAI-Strategie I: Weltweite Aktien 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 5299002GZMVW234JRW43 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

 ☐ Ja  ☒ Nein 
  

☐ Es wird ein Mindestanteil an  

 nachhaltigen Investitionen  
 mit einem Umweltziel getätigt: 
 ___% 
 

☐ Es werden damit ökologische/soziale 
 Merkmale beworben und obwohl keine 
 nachhaltigen Investition angestrebt werden, 
 erhält es eine Mindestanteil von ___% von  
 nachhaltigen Investitionen 

  ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 

  nach der EU-Taxonomie als 
  ökologisch nachhaltig 
  einzustufen sind 

 ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig- 

  keiten, die nach der EU-Taxonomie als  
  ökologisch nachhaltig einzustufen sind 

  

 ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die 

  nach der EU-Taxonomie nicht 
  als ökologisch nachhaltig 
  einzustufen sind 

 ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätig- 

  keiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als 
  ökologisch nachhaltig einzustufen sind. 

  

  ☐ mit einem sozialen Ziel 
  

☐ Es wird damit ein Mindestanteil an 

 nachhaltigen Investitionen 
 mit einem sozialen Ziel 
 getätigt: ___% 

☒ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

 beworben, aber keine nachhaltigen 
 Investitionen getätigt. 

 
  

Eine nachhaltige
Investition ist eine
Investition in eine
Wirtschaftstätig-
keit, die zur Errei-
chung eines Um-
weltziels oder sozi-
alen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele
erheblich beein-
trächtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, Ver-
fahrensweisen einer 
guten Unterneh-
mensführung an-
wenden. 

 

Die EU-Taxonomie 
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in 
der Verordnung 
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nach-
haltigen Wirt-
schaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der so-
zial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten festgelegt. 
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem 
Umweltziel könnten 
Taxonomie- kon-
form sein oder 
nicht. 
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Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Fi-
nanzprodukt beworben?  
 

Bei diesem Modellportfolio PAI-Strategie I: Weltweite Aktien werden sowohl ökologische 

als auch soziale Merkmale beworben. 

Hierfür wird mindestens 80% des Netto-Modellportfoliovermögens (nicht berücksichtigt 

ist das Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches lediglich als Verrechnungskonto 

fungiert) nach der nachfolgend beschriebenen ESG-Strategie verwaltet. Darüber hinaus 

wird angestrebt, dass die nachfolgend beschriebene ESG-Strategie auch auf das gesamte 

Netto-Modellportfoliovermögen (ausgenommen sind Derivate und das Vermögensver-

waltungsreferenzkonto) Anwendung findet. 

Das Modellportfolio strebt neben der Haltung von Liquidität auf dem Vermögensverwal-

tungsreferenzkonto der Kreissparkasse Ravensburg (ohne Bewerbung von ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen) eine Neutralallokation des Hüllenfonds S.AFIR Ravensburg 

Perspektive (100% Gewichtungsanteil, weltweite Aktien) an. 

Das Modellportfolio investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/ oder Invest-

mentanteile (im Folgenden: „Zielfonds“), die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausge-

wählt werden. Bei der Auswahl der Investitionen werden sowohl ökologische als auch so-

ziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- und/ oder Staatsführung betreffende 

Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Hierzu werden bei den Anlageentscheidungen 

im Rahmen der ESG-Strategie Ausschlusskriterien angewendet. Damit wird beabsichtigt, 

dass das Modellportfoliovermögen im Rahmen der ESG-Strategie nicht in Wertpapiere 

und Geldmarktinstrumente von Emittenten sowie Zielfonds angelegt wird, die mit hohen 

negativen Auswirkungen im Bereich Umwelt und Soziales verbunden sind. 

Im Rahmen der ESG-Strategie ausgeschlossen werden Investitionen in ausgewählte 

Branchen, welche generell mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/ oder so-

ziale Belange verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur so-

zialen Ungleichheit oder Konflikten beiträgt. Beispielsweise wird im Rahmen der ESG-

Strategie nicht in Unternehmen investiert, die in der Kohleförderung tätig sind oder ei-

nen gewissen Mindestanteil ihrer Umsätze mit der Herstellung von Waffen erwirtschaf-

ten. 

In der ESG-Strategie ausgeschlossen werden auch Investitionen in Staaten, die keine Ver-

fahrensweisen guter Staatsführung anwenden und beispielsweise politische Rechte und 

bürgerliche Freiheiten einschränken. 

Darüber hinaus werden gemäß der ESG-Strategie Zielfonds ausgeschlossen, die die Min-

deststandards des Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeit nicht einhalten, indem sie bei-

spielsweise eine bestimmte Nachhaltigkeitsbewertung nicht erreichen. 

  

Mit Nachhaltig-
keitsindikatoren 
wird gemessen, in-
wieweit die mit dem 
Finanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen 
Merkmale erreicht 
werden. 
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Zusätzlich verpflichtet sich dieses Modellportfolio bei Vermögensverwaltungsmandaten 

mit Nachhaltigkeitsmerkmalen zur Einhaltung eines überdurchschnittlichen ESG-Portfo-

lio-Scores. Eine detaillierte Beschreibung der Ausschlusskriterien findet sich im Ab-

schnitt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“. 

Es wurde kein Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Fi-

nanzprodukt beworben werden, herangezogen? 
 

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale wer-

den folgende Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen. 

Der Indikator „Einhaltung Ausschlusskriterien“ misst, ob das Modellportfo-

lio die in der Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien einhält, d.h. 

ob keine Investitionen in gemäß der ESG-Anlagestrategie ausgeschlossene 

Emittenten und/ oder Zielfonds erfolgen. Eine detaillierte Beschreibung 

der Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt „Welche Anlagestrategie 

wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-

produkt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?  
 

Das Modellportfolio sieht keine Ziele bei nachhaltigen Investitionen vor. 

 
Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanz-
produkt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder 
sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 
 

Das Modellportfolio sieht keine Ziele bei nachhaltigen Investitionen vor. 

 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

Das Modellportfolio sieht keine Ziele für nachhaltige Investitionen 

vor. Indikatoren für nachhaltige Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-

faktoren finden keine Anwendung. 

 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsät-

zen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der 

Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Ein-

klang? Nähere Angaben: 

Das Modellportfolio sieht keine nachhaltigen Investitionen vor. 
  

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investiti-
onsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeits-
faktoren in den Be-
reichen Umwelt, So-
ziales und Beschäf-
tigung, Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 
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In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beein-

trächtigungen“ festgelegt, nach dem Taxonomie-konforme Investitionen 

die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es 

sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur 

bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen An-

wendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsakti-

vitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzpro-

dukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kri-

terien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 

Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 
  

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

 

☒ Ja, bei diesem Modellportfolio werden bei Anlageentscheidungen in Wertpa-

piere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Im-

pacts oder PAI) berücksichtigt (nachfolgend auch PAI-Strategie). 

 

PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten der Un-

ternehmen und Staaten, in die das Modellportfolio investiert, in Bezug auf Um-

welt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und 

die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Ziel der PAI-Strategie ist es, die 

mit den Investitionen verbundenen, negativen Einflüsse auf Nachhaltigkeitsfak-

toren zu begrenzen. Hierzu werden systematische Verfahrensweisen zur Mes-

sung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investiti-

onsanalyse- und - entscheidungsprozess angewendet. 

 

Die Messung und Bewertung der PAI potenzieller Investitionen erfolgt mithilfe 

festgelegter Indikatoren auf Basis betriebseigener Recherchen sowie unter Ver-

wendung von ESG-Daten externer Researchanbieter. Für Investitionen in Unter-

nehmen werden Indikatoren herangezogen, welche die PAI der Unternehmen in 

den Bereichen Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie So-

ziales und Beschäftigung messen. Dazu gehören z.B. die Indikatoren Treibhaus-

gasintensität, Energieverbrauchsintensität, Verstöße gegen den UN Global Com-

pact, Beteiligung an der Herstellung und dem Verkauf von kontroversen Waffen 

und Menschenrechtsverletzungen. Die Indikatoren für Staaten messen die PAI 

der jeweiligen Staaten in Bezug auf Umwelt und Soziales. Dazu gehören die Indi-

katoren Treibhausgasemissionen und Verstöße gegen soziale Bestimmungen. 

Zur Messung der PAI von Zielfonds werden sowohl die Indikatoren für Unterneh-

men als auch die Indikatoren für Staaten herangezogen. 
  

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen von In-
vestitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen
Umwelt, Soziales 
und Beschäftigung,
Achtung der Men-
schenrechte und
Bekämpfung von
Korruption und Be-
stechung. 
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Die PAI-Berücksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAI auch 

konkret definierte Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung der PAI bei Anlage-

entscheidungen vor. 

 

Um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des 

Modellportfolios verbunden sind, grundsätzlich zu begrenzen, wird das Anla-

geuniversum des Modellportfolios im Rahmen der ESG-Strategie durch die An-

wendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien einge-

schränkt. Diese Ausschlusskriterien schließen im Rahmen der ESG-Strategie In-

vestitionen in Unternehmen, Staaten und Zielfonds aus, die definierte Mindest-

standards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhalten. Auf diese Weise sol-

len Investitionen vermieden werden, die mit Geschäftstätigkeiten in kontrover-

sen Geschäftsfeldern sowie kontroversen Unternehmens- und Staatsführungs-

praktiken verbunden sind. 

Dazu zählen z.B. Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen 

oder in der Herstellung von kontroversen Waffen tätig sind. Eine ausführliche Be-

schreibung dieser Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt zur Anlagestrate-

gie wieder. 

 

Mit diesen Maßnahmen werden folgende PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 (EU) 

2022/1288 berücksichtigt: PAI 1 THG-Emissionen, PAI 2 CO2-Fußabdruck, PAI 3 

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird, PAI 4 Engage-

ment in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 

Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 

Unternehmen, PAI 14 Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, 

Streumunition, chemische und biologische Waffen). 

 

Mittels eines betriebsinternen ESG-Risikostufenmodells, indem auf Basis von in-

ternem und externem Research für Unternehmen eine ESG-Risikoeinstufung vor-

genommen wird, werden die derzeitigen und geplanten Nachhaltigkeitsaktivitä-

ten von Unternehmen und/oder Staaten analysiert sowie Nachhaltigkeitschancen 

und –risiken bewertet. Das ESG-Risikostufenmodell ist ein aus sechs Risikoklas-

sen (A-F) bestehendes Kaskadenmodell, welches die Berücksichtigung von Nach-

haltigkeitsrisiken und negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen im Investment-

prozess ermöglicht. Als Inputfaktoren zur Risikoerkennung/ -beurteilung dienen 

von externen Datenanbietern bezogene ESG-Daten, aber auch proprietäres ESG-

Research und Kontroversenscreening. Der Einbezug von ESG-Kontroversen er-

möglicht die Berücksichtigung von negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen mit 

geringer Datenabdeckung. Die Einordnung der Emittenten in eine für Produkte 

mit Nachhaltigkeitsmerkmalen relevante Risikostufe wird grundsätzlich von den 

Sektoranalysten der Kapitalverwaltungsgesellschaft Deka-Vermögensmanage-

ment GmbH, Niederlassung Luxemburg, aus der Einheit „Nachhaltigkeit und Cor-

porate Governance“ vorgenommen. 
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Einschätzungsänderungen werden im Rahmen eines monatlichen Reviews bzw. 

im Rahmen von Ad-Hoc Events durch die Sektoranalysten besprochen und doku-

mentiert. Mit dieser Maßnahme werden zusätzlich folgende PAI-Indikatoren aus 

Tabelle 1 (EU) 2022/1288 berücksichtigt: 

 

PAI 5 Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneu-

erbaren Energiequellen, PAI 7 Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit 

schutzbedürftiger Biodiversität auswirken, PAI 8 Emissionen in Wasser, PAI 9 An-

teil gefährlicher und radioaktiver Abfälle, PAI 11 Fehlende Prozesse und Compli-

ance -Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und 

der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, PAI 12 Unbereinigtes ge-

schlechtsspezifisches Verdienstgefälle, PAI 13 Geschlechtervielfalt in den Lei-

tungs- und Kontrollorganen. 

 

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu 

begrenzen, können je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten 

und Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, soweit PAI-Da-

ten vorhanden sind. Hierfür hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft für eine Aus-

wahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. Mit dieser Maßnahme werden 

zusätzlich folgende PAI-Indikatoren aus Tabelle 1 (EU) 2022/1288 berücksichtigt: 

 

PAI 6 Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren, PAI 15 

THG-Emissionsintensität, PAI 16 Länder, in die investiert wird, die gegen soziale 

Bestimmungen verstoßen. Für sogenannte Green Bonds, Social Bonds oder 

Sustainability Bonds ist eine Investition bei Überschreitung eines Schwellenwer-

tes des Emittenten nach Prüfung möglich, sofern mit den Emissionserlösen der 

Anleihe ein positiver Beitrag zur Verbesserung der betroffenen PAI geleistet 

wird. 

 

Zur PAI-Strategie gehört auch, dass - bei Überschreitung definierter Schwellen-

werte bestimmter PAI-Indikatoren - auf die Reduzierung der PAI bei den Emitten-

ten im Dialog hingewirkt werden kann. Hierzu eruiert die Kapitalverwaltungsge-

sellschaft gemeinsam mit den Emittenten Lösungswege, wie die nachteiligen 

Nachhaltigkeitsauswirkungen künftig reduziert werden können oder legt ver-

bindliche Reduktionsziele fest, die bei Nicht-Einhaltung zu einem Ausschluss des 

jeweiligen Emittenten aus dem Anlageuniversum führen. 

 

Weitere Informationen zu den PAI können dem Jahresbericht „S.AFIR Ravens-

burg Perspektive“ sowie der „Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für den Be-

zugszeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024“, abrufbar auf der Internetseite 

der Kreissparkasse Ravensburg (https://www.ksk-rv.de/offenlegung) im Contai-

ner „EU-Offenlegungsverordnung – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ → 

„Nachhaltigkeit in der Vermögensverwaltung“), entnommen werden. 
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Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise In-
vestitionsziele oder 
Risikotoleranz be-
rücksichtigt werden. 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?  
 

Das Anlageziel dieses Modellportfolios ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzu-

wachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Ent-

wicklung der Kurse der im Modellportfolio enthaltenen Vermögenswerte. Das ak-

tiv gemanagte Modellportfolio kann in unterschiedliche Anlageklassen (z.B. Ak-

tien, Anleihen oder Investmentanteile) investieren. Im Rahmen des Investitions-

prozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch ökologische, soziale 

oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffende 

Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. 

 

Das Modellportfolio strebt neben der Haltung von Liquidität auf dem Vermögens-

verwaltungsreferenzkonto der Kreissparkasse Ravensburg (ohne Bewerbung von 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen) eine Neutralallokation des Hüllen-

fonds S.AFIR Ravensburg Perspektive (100% Gewichtungsanteil, weltweite Ak-

tien) an. 

Mindestens 80 % des Netto-Modellportfoliovermögens (nicht berücksichtigt ist 

das Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches lediglich als Verrechnungs-

konto fungiert) wird nach der nachfolgend beschriebenen ESG-Strategie verwal-

tet. Darüber hinaus wird angestrebt, dass die nachfolgend beschriebene ESG-

Strategie auch auf das gesamte Netto-Modellportfoliovermögen (ausgenommen 

sind das Vermögensverwaltungsreferenzkonto und Derivate) Anwendung findet. 

 

Die ESG-Strategie sieht vor, dass im Rahmen eines mehrstufigen Investmentpro-

zesses die Auswahl von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten sowie Zielfonds 

nach ESG-Kriterien erfolgt. 

 

Im Rahmen der ESG-Strategie kommen in der ersten Stufe des Investmentpro-

zesses Mindestausschlüsse zum Einsatz (sog. Negativ-Screening), die das Anla-

geuniversum des Modellportfolios eingrenzen. 

 

In der zweiten Stufe des Investmentprozesses der ESG-Strategie erfolgt eine 

Analyse und Bewertung der Unternehmen und/oder Staaten anhand von ESG-Kri-

terien sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen und -risiken 

(sog. Positiv-Screening). Dieses Positiv-Screening erfolgt auf Basis öffentlich 

verfügbarer Informationen, einem proprietären ESG-Research sowie unter Ver-

wendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen. 

 

Bei Bankguthaben besteht die ESG-Strategie darin, dass für Tages- und Termin-

geldanlagen die Auswahl der Kreditinstitute nach der zuvor beschriebenen ESG-

Strategie erfolgt. 
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legt bei Investitionsentscheidungen die 

Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) zugrunde. 

 

Darüber hinaus verpflichtet sich dieses Modellportfolio bei Vermögensverwal-

tungsmandaten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen zur Einhaltung eines überdurch-

schnittlichen ESG-Portfolio-Scores.  

Mithilfe der Daten unserer Nachhaltigkeitsagentur MSCI ESG Research LLC werden 

die Portfolios regelmäßig überprüft und mit einem Wert von 10,0 (am besten) bis 

0,0 (am schlechtesten) bewertet. Derzeit definiert sich ein überdurchschnittliches 

Rating durch einen Wert von mindestens 5,0. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für 

die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologi-
schen oder sozialen Ziele verwendet werden? 

 

Mindestens 80% des Wertes des Netto-Modellportfoliovermögens (nicht 

berücksichtigt ist das Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches le-

diglich als Verrechnungskonto fungiert) müssen nach einer ESG-Strategie 

verwaltet werden. 

 

Dabei werden die Vermögensgegenstände im Rahmen eines mehrstufigen 

Investmentprozesses nach ökologischen (Environment – „E“), sozialen 

(Social – „S“) und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsfüh-

rung (Governance – „G“) betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) bewer-

tet und ausgewählt. 

 

Die ESG-Strategie sieht für Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (nach- 

folgend gemeinsam „Titel“) vor, dass in der ersten Stufe des Investment-

prozesses die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien zum Einsatz 

kommen (sog. Negativ-Screening): 

 

Ausgeschlossen werden Titel von Unternehmen, die 

 

• an Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen Waffen, hierzu ge-

hören Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsat-

zes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antiperso-

nenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem 

Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konven-

tion“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN 

BWC und UN CWC) und nach UN-Waffenkonvention UN CCW bestimmter 

konventioneller Waffen wie nicht entdeckbare Splitter, Brandwaffen, 

blindmachende Laserwaffen, oder 
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• nach Wertung der Kapitalverwaltungsgesellschaft gegen die Grunds-

ätze der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen (UNGC) 

oder die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen verstoßen; 

 

• am Anbau und der Produktion von Tabak beteiligt sind; 

 

• Umsätze aus Aktivitäten im Zusammenhang mit Atom- und Handfeuer-

waffen, 

 

• 1 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, dem Abbau, der För-

derung, dem Vertrieb und/oder der Veredelung von Stein- und Braun-

kohle, 

 

• 10 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, dem 

Vertrieb und/oder der Veredelung von Erdöl, 

 

• 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Exploration, der Förderung, der 

Herstellung und/oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen, 

 

• 50 % oder mehr ihrer Umsätze mit der Stromerzeugung mit einer THG-

Emissionsintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh, 

 

• Umsätze aus der unkonventionellen Förderung von Erdöl oder Erdgas 

(inklusive Fracking), 

 

• 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Herstellung oder dem Vertrieb im 

Geschäftsfeld Rüstungsgüter, 

 

• 5% oder mehr ihrer Umsätze aus der Energiegewinnung durch Kern-

spaltung (Atomenergie), 

 

• 5 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Herstellung im Geschäftsfeld Al-

kohol, 

 

• 5 % oder mehr ihrer Umsätze im Geschäftsfeld Glücksspiel, 

 

• 5 % oder mehr ihrer Umsätze im Geschäftsfeld Pornografie, oder 

 

• 10 % oder mehr ihrer Umsätze aus der Verstromung von Kohle, 

generieren. 
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Zudem werden in der ESG-Strategie Titel von Staaten ausgeschlossen, die 

 

• nach dem Freedom-House-Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft wer-

den 

 

• nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 

aufweisen 

 

• durch das Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) als 

Atommacht klassifiziert werden 

 

• das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitätskon-

vention) nicht unterzeichnet haben. 
 

Bei der Auswahl von Investmentanteilen (im folgenden Zielfonds) besteht die ESG-

Strategie darin, dass diejenigen Zielfonds in das Anlageuniversum der ESG-Strate-

gie aufgenommen werden, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kenn-

zahlen (PAI-Kennzahlen) zu den besten 50 % aus ihrer Vergleichsgruppe gehören 

(sog. Best-in-Class-Ansatz). 

 

Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die 

ein niedrigeres ESG-Rating als „BBB“ von MSCI ESG Research LLC oder ein ver-

gleichbares ESG-Rating eines anderen Anbieters aufweisen. 

 

Zusätzlich müssen bei Investitionen in Investmentanteile im Rahmen der ESG-Stra-

tegie die Fondsmanager oder die Kapitalverwaltungsgesellschaften, welche die 

Zielfonds verwalten, die PRI bei ihren Anlageentscheidungen zugrunde legen. 

 

In der zweiten Stufe des Investmentprozesses der ESG-Strategie erfolgt eine Ana-

lyse und Bewertung der Unternehmen und Staaten (nachfolgend Emittenten) an-

hand von ESG-Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitschancen 

und -risiken (sog. Positiv-Screening). 

 

Dieses Positiv-Screening erfolgt auf Basis öffentlich verfügbarer Informationen, ei-

nem proprietären ESG-Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ra-

tings von Research- bzw. Ratingagenturen. Im Rahmen der ESG- Strategie darf nur 

in Titel von Unternehmen und Staaten mit einem ESG-Rating von mindestens „B“ 

von MSCI ESG Research LLC investiert werden. Alternativ kann ein vergleichbares 

ESG-Rating eines anderen Anbieters herangezogen oder eine eigene Bewertung 

durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf der Grundlage des Geschäftsmodells 

sowie potenzieller Kontroversen vorgenommen werden. 

 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft legt zudem bei Anlageentscheidungen im Rah-

men der ESG-Strategie die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) zu-

grunde. 
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Bei Bankguthaben besteht die ESG-Strategie darin, dass für Tages- und Termin-

geldanlagen die Auswahl der Kreditinstitute nach der zuvor beschrieben ESG-Stra-

tegie erfolgt. 

 

Darüber hinaus verpflichtet sich dieses Modellportfolio bei Vermögensverwal-

tungsmandaten mit Nachhaltigkeitsmerkmalen zur Einhaltung eines überdurch-

schnittlichen ESG-Portfolio-Scores. 

Mithilfe der Daten unserer Nachhaltigkeitsagentur MSCI ESG Research LLC werden 

die Portfolios regelmäßig überprüft und mit einem Wert von 10,0 (am besten) bis 

0,0 (am schlechtesten) bewertet. Derzeit definiert sich ein überdurchschnittliches 

Rating durch einen Wert von mindestens 5,0. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?  
 

Die Reduzierung um einen Mindestsatz ist in diesem Modellportfolio nicht 

vorgesehen. 
 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung 
der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?] 

 

Die ESG Policy der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die deren ESG-Strate-

gie, Umgang mit Nachhaltigkeit im Rahmen von Stewardship sowie im In-

vestmentprozess und bei Produkten beschreibt, sieht vor, dass bei allen 

Investitionen für ihr Sondervermögen auf eine verantwortungsvolle Unter-

nehmensführung geachtet wird. Mögliche Kontroversen aus Nachhaltig-

keitssicht werden im Rahmen des Investorendialogs mit den Unternehmen 

kritisch angesprochen. 

 

Eine Bewertung der Verfahrensweisen guter Unternehmensführung er-

folgt anhand international anerkannter Grundsätze und Leitlinien wie dem 

UN Global Compact und beinhaltet unter anderem die Aspekte Manage-

mentstrukturen, Beziehungen zu den Arbeitnehmern, Vergütung von Mit-

arbeitern sowie Einhaltung von Steuervorschriften. Dazu wird auf Rese-

arch, Kennzahlen und Ratings externer Research- und Datenanbieter wie 

MSCI Research LLC zurückgegriffen, die die Verfahrensweisen guter Unter-

nehmensführung bewerten. 

 

Im Rahmen der ESG-Strategie wird bei Investitionen in Wertpapiere und 

Geldmarkinstrumente nicht in Unternehmen investiert, denen sehr 

schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorgewor-

fen werden. Bei Investitionen in Zielfonds werden keine Anlagen getätigt, 

bei denen mehr als 3% des Sondervermögens in Unternehmen mit Verstö-

ßen gegen den UN Global Compact investiert werden. 

 

Die Verfahrenswei-
sen einer guten Un-
ternehmensführung 
umfassen solide Ma-
nagementstrukturen, 
die Beziehungen zu 
den Arbeitnehmern, 
die Vergütung von 
Mitarbeitern sowie 
die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 
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Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Men-

schenrechte, Arbeitnehmerrechte, Umwelt und Korruption zuzuordnen 

sind. Ist ein Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwi-

ckelt, bei denen glaubhafte Anschuldigungen bestehen, dass das Unter-

nehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese Prinzipien verstoßen 

hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO 

(„International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allge-

meine Erklärung der Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z.B. Unter-

nehmen, die Kinder - bzw. Zwangsarbeit anwenden. 
 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?  
 

Dieses Modellportfolio investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio. Min-

destens 80 % des Netto-Modellportfoliovermögens (nicht berücksichtigt ist 

das Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches lediglich als Verrech-

nungskonto fungiert) wird nach den im Abschnitt „Welche Anlagestrategie 

wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“ beschriebenen verbindlichen Ele-

mente der ESG-Anlagestrategie verwaltet und erfüllen damit die ökologi-

schen und sozialen Merkmale (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 

Merkmale). 

  

Die Vermögensallo-
kation gibt den jewei-
ligen Anteil der Inves-
titionen in bestimme 
Vermögenswerte an. 
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Darüber hinaus wird angestrebt, dass die verbindlichen Elemente der ESG-

Strategie auch auf das gesamte Netto-Modellportfoliovermögen (ausge-

nommen sind das Vermögensverwaltungsreferenzkonto und Derivate) An-

wendung finden. Der verbleibende Anteil des Netto-Portfoliovermögens (#2 

Andere Investitionen) wird schwerpunktmäßig in Bankguthaben zu Liquidi-

tätszwecken, Derivate sowie Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Ziel-

fonds, die die ökologischen und sozialen Merkmale des Modellportfolios 

nicht nachweisbar erfüllen und die zur Portfoliodiversifizierung dienen, an-

gelegt. 

Eine ausführliche Beschreibung der Investitionen, die unter die sonstigen 

Investitionen fallen, deren Anlagezweck und der ökologische oder soziale 

Mindestschutz, der bei diesen Investitionen angewendet wird, findet sich im 

Abschnitt „Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, wel-

cher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz?“. 

 

 
 

Kategorie #1: Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale: 

Der für die Vermögensverwaltung geplante Mindestanteil an Investitionen, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale gemäß den ver-

bindlichen Elementen der Anlagestrategie getätigt werden (Kategorie #1: Ausge-

richtet auf ökologische oder soziale Merkmale) beträgt 80 % (nicht berücksichtigt 

ist das Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches lediglich als Verrechnungs-

konto fungiert). 

 

#2 Andere Investitionen: 

Die Vermögensallokation plant einen Anteil von maximal 20% an Investitionen, die 

weder auf die Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sind, noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden (Kategorie 

#2: Andere Investitionen). 
  

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische oder soziale 
Merkmale (mindestens 80%) 

Investitionen 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Fi-
nanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merk-
male getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die we-
der auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Inves-
titionen eingestuft werden. 

#2 Andere Investitionen 
(maximal 20%) 
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

 

Der Einsatz von Derivaten dient ausschließlich zu Absicherungszwecken und ist 

nicht vorgesehen, um die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale zu erreichen. 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform? 

 

Dieses Modellportfolio strebt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umwelt-

ziel, das mit der EU-Taxonomie konform ist, an. Daher beträgt der Mindestanteil 

nachhaltiger Investitionen mit Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform 

sind, 0 %. 

 

Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Be-
reich fossiles Gas und/oder Kernenergie1 investiert?  

 

 Ja   

  In fossiles Gas  In Kernenergie 

 

 Nein   

 

 
 

 

 

 
1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des 

Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken 

Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind 

in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt. 

 

 

 

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen* 

 

Taxonomiekonform  0%           

Andere Investitionen 

Die beiden nachstehenden Diagramme zeigen den Mindestprozentsatz der EU-ta-
xonomiekonformen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestim-
mung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik 
die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts ein-
schließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformi-
tät nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsan-
leihen umfassen. 

 
1. Taxonomie-Konformität der I nvestitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

Taxonomiekonform 0% 

Andere Investitionen 100% 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositio-
nen 

gegenüber Staaten. 

100% 100% 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den An-
teil der: 

• Umsatzerlöse, die 
den Anteil der Ein- 
nahmen aus um- 
weltfreundlichen 
Aktivitäten der Un-
ternehmen, in die 
investiert wird, wi-
derspiegeln 

• Investitionsausga-
ben (CapEx), die 
die umweltfreundli-
chen Investitionen 
der Unternehmen, 
in die investiert 
wird, auf- zeigen, z. 
B. für den Über-
gang zu einer grü-
nen Wirtschaft 

• Betriebsausgaben 
(OpEx), die die um- 
weltfreundlichen 
betrieblichen Akti-
vitäten der Unter-
nehmen, in die in-
vestiert wird, wi-
derspiegeln 

 

Mit Blick auf die EU- 
Taxonomiekonfor-
mität umfassen die 
Kriterien für fossi-
les Gas die Begren-
zung der Emissio-
nen und die Um-
stellung auf erneu-
erbare Energie oder 
CO2-arme Kraft-
stoffe bis Ende 
2035. Die Kriterien 
für Kernenergie 
bein- halten umfas-
sende Sicherheits- 
und Abfallentsor-
gungsvorschriften 
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Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 
und ermöglichende Tätigkeiten?  

 

Der Mindestanteil an Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkei-

ten beträgt in diesem Modellportfolio jeweils 0%. 
 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  
 

Obwohl diese Modellportfolio ökologische Merkmale berücksichtigt, ist es nicht 

das primäre Anlageziel, in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu inves-

tieren, die zur Erreichung eines der in der Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-

verordnung) genannten Umweltziele beitragen. Die dieser Anlagestrategie zu-

grunde liegenden Investitionen berücksichtigen demnach nicht die EU-Kriterien 

für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 

Der für das Finanzprodukt geplante Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen, 

die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind, beträgt 100%. Es sind auch keine 

Investitionen in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/ 

oder Kernenergie vorgesehen. 

 
 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  

Obwohl diese Modellportfolio soziale Merkmale berücksichtigt, ist es nicht das 

primäre Anlageziel, in sozial nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu investieren. 

Der für dieses Finanzprodukt geplante Mindestanteil an sozial nachhaltigen In-

vestitionen beträgt 0%. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlage-
zweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen 
Mindestschutz? 

 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen potenziell: 

• Vermögensverwaltungsreferenzkonto, welches lediglich als Verrechnungs-

konto fungiert. Es liegt keine geeignete Methode vor, um die Taxonomie-

konformität unseres Vermögensverwaltungsreferenzkontos zu messen. 

Aus diesem Grund ordnen wir dieses Konto „#2 Andere Investitionen“ zu. 

• Derivate und derivative Instrumente, die zur Risikoabsicherung oder In-

vestitionszwecken dienen, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und 

sozialen Merkmale beitragen. 

• Bankguthaben sowie flüssige Mittel im Rahmen der modellportfoliospezi-

fischen Anlagegrenzen. 

 
sind nachhaltige
Investitionen mit
einem Umweltziel, 
die die Kriterien 
für ökologisch 
nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten
gemäß der EU- Ta-
xonomie nicht be-
rücksichtigen. 
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• Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie 

Tages- und Termingeldanlagen bei Kreditinstituten, für die keine oder 

keine hinreichenden ESG-Daten vorliegen und daher nicht sichergestellt 

werden kann, ob diese auf die ökologischen und sozialen Merkmale ausge-

richtet sind. 

 

• Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds sowie 

Tages- und Termingeldanlagen bei Kreditinstituten, die nicht nach ESG-

Kriterien ausgewählt werden und unter anderem der Diversifikation des 

Portfolios dienen. 

Ein sozialer Mindestschutz wird bei den oben genannten Investitionen hergestellt, 

in dem über die in der Anlagestrategie beschriebenen Ausschlusskriterien hinaus, 

grundsätzlich nicht in Hersteller von geächteten und kontroversen Waffen inves-

tiert wird. Zudem wird nicht in Derivate mit einem Grundnahrungsmittel als Basis-

wert investiert. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Ausschlusses sind Weizen, 

Mais, Reis, Hafer, Soja und Vieh. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob die-

ses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale ausgerichtet ist?  

Der verwendete Benchmarkindex „MSCI World ESG Screened NR in EUR“ ist nicht 

konsistent mit den ökologischen und sozialen Merkmalen der Vermögensverwal-

tung. Der Benchmarkindex wurde ausgewählt, um einen repräsentativen Ver-

gleich der finanziellen Performance der Vermögensverwaltung zu ermöglichen. 

Für das Modellportfolio wurde kein Referenzwert definiert, um festzustellen, ob 

dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen fin-

den? 
 

• Produktspezifische Informationen sowie unsere Nachhaltigkeitspolicy 

zur Vermögensverwaltung sind über die Website der Sparkasse abrufbar: 

https://www.ksk-rv.de/offenlegung 

• Vorvertragliche Informationen zu unserem vermögensverwaltenden Hül-

lenfonds sind über die Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft ab-

rufbar: 

https://deka.de/privatkunden/pflichtseiten/nachhaltigkeitsbezogene-offen-

legung  

  

https://www.ksk-rv.de/wir
https://deka.de/privatkunden/pflichtseiten/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung
https://deka.de/privatkunden/pflichtseiten/nachhaltigkeitsbezogene-offenlegung
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• Unter dem folgenden Link finden Sie die aktuellen vorvertraglichen Infor-

mationen und regelmäßigen Berichte zum Hüllenfonds S.AFIR Ravens-

burg Perspektive zum Download:  

https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2282204853#down-

loadBereich 

• ESG-Policy der Kapitalverwaltungsgesellschaft: 

https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanage-

ment-im-profil/nachhaltigkeit 

• Fossil Fuel Policy (Leitlinie zu fossilen Brennstoffen) der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft: 

https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanage-

ment-im-profil/nachhaltigkeit 

Die „Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verord-

nung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten“ zur PAI-Strategie I: Weltweite Aktien wurden erstmalig am 1. Januar 

2023 veröffentlicht. 
 

1. Aktualisierung vom 13. Februar 2024 
Die inhaltliche Überprüfung ergab keinen Änderungsbedarf. 
 

2. Aktualisierung vom 11. November 2024 
Ergänzung im Abschnitt „Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-
Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang?“ um die Erklärung für Fi-
nanzinstrumente im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 
 

• Aktualisierung vom 1. April 2025 

Anpassung der ESG-Strategie in Anlehnung an die Modifizierung des Deka-ESG-

Premiumfilters 3.0 zur Einhaltung aufsichtsrechtlicher Bedingungen. Im Besonde-

ren wurden neben redaktionellen Änderungen folgende Aktualisierungen vorge-

nommen: 

→ Erhöhung der ESG-Mindestquote von bisher 51% des fondsgebundenen 

 Modellportfolios auf nun 80%. 

→ Modifizierung des ESG-Filters, welcher für die Anlagestrategie unserer 

 vermögensverwaltenden Hüllenfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen 

 maßgebend ist. 

→ Aufnahme von zinstragenden Geschäften (Tages- und Termingelder), 

 welche in die ESG-Quote einberechnet werden können. 

→ Erweiterte Beschreibung der Principal-Adverse-Impact (PAI-Kennzahlen), 

 welche im Modellportfolio berücksichtigt werden. 

→  Umbenennung des Hüllenfonds S.AFIR Ravensburg Nachhaltigkeit in 

 S.AFIR Ravensburg Perspektive zur Einhaltung der Richtlinie (EU) 

 2024/927 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. März 2024. 

 

 

 

https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2282204853#downloadBereich
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=LU2282204853#downloadBereich
https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanagement-im-profil/nachhaltigkeit
https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanagement-im-profil/nachhaltigkeit
https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanagement-im-profil/nachhaltigkeit
https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-vermoegensmanagement-im-profil/nachhaltigkeit
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→ Aktualisierung des Links „Produktspezifische Informationen sowie unsere 

Nachhaltigkeitspolicy zur Vermögensverwaltung sind über die Website der Spar-

kasse abrufbar 

• Ergänzung der Fossil Fuel Policy der Deka 


